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I. Allgemeine Bestimmungen 

  

Art. 1 Die Sekundarschulgemeinde Weinfelden umfasst das 
Gebiet der Primarschulgemeinden Amlikon, Buss-
nang-Rothenhausen, Fimmelsberg-Holzhäusern, Mär-
stetten, Ottoberg und Weinfelden. 

 Gebiet 

Art. 2 Die Sekundarschulgemeinde erfüllt die ihr von der 
kantonalen Gesetzgebung und dieser Gemeindeord-
nung übertragenen Aufgaben.  
Die Sekundarschule kann weitere Aufgaben über-
nehmen, die der Zielsetzung der Schule entsprechen. 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie sich mit andern 
Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
zusammenschliessen und sich an weiteren Einrich-
tungen im Dienst der Schule beteiligen. 

 Aufgabe 

Art. 3 Die Entscheidungs-, Vertretungs- und Verwaltungs-
befugnisse werden durch die  nachfolgenden Organe 
wahrgenommen: 

1. die Gemeinde 
2. die Behörde 
3. den Präsidenten/die Präsidentin 
4. die Kommissionen 
5. die Rechnungsprüfungskommission 
6. das Wahlbüro 

Weitere Organe können im Rahmen dieser Gemein-
deordnung durch die Schulbehörde bezeichnet wer-
den. 

 Organe 

 

II. Die einzelnen Organe 

A. Gemeinde 

  

Art. 4 Die Gesamtheit der Stimmberechtigten ist das obers-
te Organ der Gemeinde. Die Stimmberechtigten äus-
sern ihren Willen an der Gemeindeversammlung, so-
weit nicht die Urnenabstimmung oder Urnenwahl 
vorgeschrieben ist.  

Der Gemeinde müssen folgende Geschäfte zur Ab-
stimmung unterbreitet werden: 

 Befugnisse  
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 a) Urne 
- Wahl des Präsidenten /der Präsidentin, der übri-
gen Mitglieder der Behörde und der Rechnungs-
prüfungskommission 

- Zusammenschluss mit anderen Gemeinden 
- Kreditbegehren über Fr. 500'000.- 

 

b) Gemeindeversammlung 
- Erlass und Änderung der Gemeindeordnung 
- Genehmigung von Krediten, sofern es sich um 
ungebundene einmalige Aufwendungen von über 
Fr. 100'000.- oder ungebundene jährlich wieder-
kehrende Aufwendungen von über Fr. 10'000.- 
handelt 

- Genehmigung des jährlichen Voranschlages und 
Festsetzung des Steuerfusses 

- Genehmigung der Jahresrechnung 
- Änderung der Gebietseinteilung 
- Kauf, Verkauf und Tausch von Liegenschaften, 
sofern es sich nicht um Grenzbereinigungen han-
delt 

- Einleitung von Enteignungsverfahren 
- Erteilung von Prozessvollmachten, sofern die 
mutmasslichen Prozesskosten Fr. 20'000.- über-
steigen. 

  

Art. 5 Für Stimmrecht, Wahlen und Abstimmungen gelten die 
Bestimmungen im Gesetz über das Stimm- und Wahl-
recht. 

 Wahl- und Abstim-
mungsverfahren 

Art. 6 Der Versand der Einladung zur Gemeindeversamm-
lung erfolgt mindestens 14 Tage vor der Versamm-
lung. Mit der Einladung sind die Traktanden und in 
der Regel die Anträge der Gemeindebehörde be-
kanntzugeben. 

600 Stimmberechtigte können eine ausserordentli-
che Schulgemeindeversammlung über einen formu-
liert und begründet eingereichten Antrag verlangen. 
Die Behörde hat innert einer Frist von drei Monaten 
die ausserordentliche Schulgemeindeversammlung 
durchzuführen. 

 Einberufung der 
Gemeindeversamm-
lung 

Art. 7 Niedergelassene Ausländer/Ausländerinnen können 
an der Gemeindeversammlung teilnehmen und be-
ratend mitwirken. Sie melden sich vorgängig bei der 
Schulverwaltung an. 

 Beratende Mitwir-
kung von Auslän-
dern / Ausländerin-
nen 
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Art. 8 Die Stimmberechtigten können Anträge zu nicht trak-
tandierten Geschäften mit einfachem Mehr zur Prü-
fung und Berichterstattung an die Gemeinde erheb-
lich erklären. 

Die Behörde hat innert neun Monaten der Gemeinde 
einen Antrag vorzulegen. 

 Anträge zu nicht 
traktandierten 
Geschäften 

Art. 9 Über Sachgeschäfte wird offen abgestimmt, wenn 
nicht ein Viertel der Stimmenden die geheime Ab-
stimmung verlangt. 

 Offene Abstim-
mung 

 

 

B. Behörde, Präsidium, Schulverwaltung 

  

Art. 10 Die Behörde besteht aus dreizehn Mitgliedern. Ihr 
gehören sechs Behördemitglieder und der Präsi-
dent/die Präsidentin an. Diese werden im Majorzver-
fahren auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. 
Mit Ausnahme des Präsidiums konstituiert sich die 
Behörde selbst. 

Die weiteren sechs Behördemitglieder sind die Pri-
marschulpräsidenten/-präsidentinnen von Amtes we-
gen oder als Vertretung der Primarschulbehörde ein 
von der Primarschulbehörde für diese Aufgabe für die 
gleiche Amtsdauer gewähltes Behördemitglied. 

Reduziert sich die Anzahl eigenständiger Primar-
schulgemeinden aufgrund von Zusammenschlüssen, 
wird die Anzahl der gewählten Behördemitglieder auf 
die nächstfolgende Amtszeit entsprechend ange-
passt. Das Minimum der gesamten Behörde sind sie-
ben Mitglieder. 

 Zusammensetzung 
und Konstituie-
rung der Behörde 

Art. 11 Die Behörde vollzieht die Gesetze, Verordnungen und 
Reglemente sowie die Beschlüsse der Gemeinde. 

Sie beschliesst in eigener Kompetenz über alle Ge-
schäfte, welche nicht nach Gesetz, Verordnung oder 
Reglemente in den Zuständigkeitsbereich eines ande-
ren Organs fallen. 

 Aufgaben und Be-
fugnisse der Be-
hörde 

Art. 12 Die Behörde kann einzelne Aufgaben und Befugnisse 
einer Kommission, dem Präsidenten/der Präsidentin, 
einem einzelnen Mitglied, dem Schulsekretär/der 
Schulsekretärin, einem Schulleiter/einer Schulleiterin 
übertragen. 

Zur Vorbereitung von Geschäften kann sie Dritte bei-
ziehen oder diesen die Vorbereitung übertragen. 

 Delegation von 
Aufgaben 



Gemeindeordnung Sekundarschule Weinfelden 

6 

Art. 13 Die Behörde wird vom Präsidenten/von der Präsiden-
tin einberufen, wenn es die Geschäfte erfordern oder 
drei Mitglieder es verlangen. 

 Sitzungen 

Art. 14 Die Behörde ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

Für gültige Beschlüsse ist die Mehrheit der Anwesen-
den erforderlich. 

Bei Stimmengleichheit gilt derjenige Antrag als ange-
nommen, für den der Vorsitzende/die Vorsitzende 
gestimmt hat. 

Aufgrund besonderer Umstände kann die Behörde 
einen Beschluss auf dem Zirkulationsweg fassen. Da-
bei gilt das einfache Mehr aller Behördemitglieder. 
Diese Beschlüsse besitzen nur Gültigkeit, wenn kein 
Behördemitglied eine mündliche Beratung verlangt. 

 Beschlussfassung 

Art. 15 Über die Sitzungen der Behörde ist ein Protokoll nach 
Massgabe  des Gesetzes über die Gemeinden zu füh-
ren.  

Die Behörde informiert die Öffentlichkeit über ihre 
Tätigkeit regelmässig und in geeigneter Form. 

 Protokoll und In-
formation 

Art. 16 Der Präsident/die Präsidentin steht der Sekundar-
schulgemeinde vor und vertritt sie nach aussen. 

Er/sie leitet die Sitzungen der Behörde und führt die 
Aufgaben aus, welche ihm/ihr von der Gesetzgebung 
und der Behörde übertragen werden. 

Geschäfte die eine sofortige Erledigung erfordern, hat 
der Präsident/die Präsidentin von sich aus zu besor-
gen und die Behörde nachher unverzüglich darüber 
zu orientieren. 

 Aufgaben des Prä-
sidiums 

Art. 17 Der Schulsekretär/die Schulsekretärin führt die 
Schulverwaltung und besorgt die ihm/ihr von der Be-
hörde übertragenen Aufgaben. Er/Sie führt die Rech-
nung der Sekundarschulgemeinde und verwaltet das 
Schulgut. 

 Schulverwaltung 

 

C.  Rechnungsprüfungskommission  
     und Wahlbüro 

  

Art. 18 Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus fünf 
ordentlichen Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern. 

Sie wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden/die Vorsit-
zende, der/die die Revisionsarbeit leitet. 

 Zusammensetzung 
der Rechnungs-
prüfungskommis-
sion 
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Art. 19 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 
können in stiller Wahl gewählt werden. Die Wahlen 
werden in den von der Behörde zu bestimmenden 
Publikationsorganen ausgeschrieben. Wahlvorschläge 
sind bis zum 55. Tag vor dem vorgesehenen Ab-
stimmungstag der Schulbehörde einzureichen. Gehen 
nicht mehr Vorschläge ein als Mitglieder zu wählen 
sind, werden die Vorgeschlagenen von der Schulbe-
hörde als in stiller Wahl gewählt erklärt. 

 Wahl der Rech-
nungsprü-
fungskommission 

Stille Wahl 

Art. 20 Die Rechnungsprüfungskommission beaufsichtigt und 
kontrolliert das gesamte Rechnungswesen nach 
Massgabe der kantonalen Vorschriften. Sie kann bei 
ihrer Aufgabe durch eine anerkannte externe Revisi-
onsstelle unterstützt werden. Der Auftrag wird in ge-
genseitiger Absprache von der Schulbehörde erteilt. 

 Aufgaben der 
Rechnungsprü-
fungskommission 

Art. 21 Das Wahlbüro besteht aus dem Präsidenten/der Prä-
sidentin (Vorsitz), dem Schulsekretär/der Schulsek-
retärin (Protokoll) und den Urnenoffizianten der an-
geschlossenen Primarschulgemeinden oder der ent-
sprechenden Politischen Gemeinden. 

 Zusammensetzung 
des Wahlbüros 

Art. 22 Der Präsident/Die Präsidentin leitet die Abstimmun-
gen und Wahlen nach Massgabe der kantonalen Vor-
schriften. 

Die Stimmabgabe erfolgt dezentral in den einzelnen 
Primarschulgemeinden mit Urnen der Sekundar-
schulgemeinde. Die Stimmen werden zentral ausge-
zählt. 

 Aufgaben des 
Wahlbüros 

 

III. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

  

Art. 23 Die Gemeindeordnung tritt nach Annahme durch die 
Stimmberechtigten und nach Genehmigung durch 
das Departement für Erziehung und Kultur in Kraft. 

Sie ersetzt die Gemeindeordnung vom 10. Juni 2001. 

 Inkrafttreten 

 

 

Die Gemeindeordnung der Sekundarschulgemeinde Weinfelden ist  

 von der Sekundarschulbehörde am 22.11.2008 beschlossen 

 an der Volksabstimmung vom 8. Februar 2009 angenommen 

 vom Departement für Erziehung und Kultur am 14. April 2009 
  genehmigt worden.  

 


